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Anlage Nr. 17.

Reglement
ilber das Kassen« und Rechnungswesender provinzialständischenEentral-Verwaltuug

KassenUerwltltlmg.

Die Führung der provinzialständischenCcntral-Kassen-Geschäfteuud die Ausstellungder
Rechnung liegt dem Rendantcn ob, welcher für die Beobachtung der in gegenwärtigerDienstan-
Weisung enthalteneu Bestimmungen,sowie der jederzeitigen Uebereinstimmungdes wirklichen Kassen-
bestandes mit dem Sollbestande der Kasse verantwortlich ist.

8. 2.
Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung dürfen nur auf schriftlich ertheilte Anweisungen

des Landtags-Marschalls resp, in dessen Auftrage des ständische» Obcrbeamten bewirkt werden.
Gehen Einzahlungen ein oder werden Gelder angeboten, welche an sich an die Kasse

geleistet werden können, für welche aber noch keine Anweisungergangen ist, so sind diese zwar an¬
zunehmen; der Rendant hat aber sofort um Einnahme-Anweisungnachzusuche».

Ueber alle Einnahmen hat der Rendant dem Einzahler Quittung zu ertheilen.
Ueber jede geleistete Zahlung muß die ausgestellteQuittung des berechtigtenEmpfängers,

an welchen die Zahlung erfolgt ist, unmittelbar beigebracht uud als Belag asscrvirt werden; diese
Quittung muß die Angabe des Betrages in Zahlen und Worten, den Gegenstand und Zeitraum,
für welchendie Zahlung erfolgt, sofern dies nicht aus der unmittelbar vorausgehendenAnweisung
ersichtlich ist, endlich die vollständigeNamensnnterschriftdes Empfangsberechtigtenenthalten. In
zweifelhaftenFällen hat der Rendant die Bestimmung des Landtags-Marschalls resp, seines Beauf-
tragteu einzuholen,nuter welchen Cautelen gezahlt werden soll.

8- 3.
Der Rendant ist verpflichtet, alle ihm anvertrauten Kassenbestände von anderen Geldern

vollständig getrennt in dem feuerfestenGeldschranteaufzubewahren.

s. 4.
Der Rendant darf nur solche Geldsorten und Münzen in Zahlung annehmen, die gesetzt

lichen Eours habe» oder dereu Aunahme ihm von dem Landtags-Marschalle resp, seinem Beauf¬
tragten gestattet ist. Ebenso darf er geldwertheDokumentenur dann annehmen, wenn er hierzu
Weisung erhalten hat.

Münzen, Kassenscheineund Banknoten, welche er für falsch erkennt, sind dein Zahlnngs«
leistendennicht zurückzusenden, sondern mit einer über den Empfang des falschen Stückes aufzu¬
nehmendenVerhandlung sofort oZm Landtags-Marschalle vorzulegen.
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Buch- und Rechnungsführung.

8. 5.

Dem Rcndanten liegt die gesummte Rcchnungs- und Buchführung über die provinzial-
ständische Kasse ob, er darf nur paraphirte Bücher führen.

Alle Einnahme- und Ausgabe-Anweisungen sind von ihm beim Eingange mit dem Prüfen-
tations-Vcrmcrte zu versehen und, sofern der Zeitpunktder Erledigung darin nicht besondersan»
gegeben ist, mit möglichster Beschleunigungzu erledigen.

Der Rendant darf keiner Einnahme- oder Ausgabe-AuweisungFolge geben, welche nicht
mit der Nummer und Bescheinigungder Eintragung in die Kassencontrole versehen ist.

Alle Einnahmen und Ausgaben sind im Augenblicke deren Leistung getrennt der Zeitfolge
nach, in fortlaufender Ordnung und ohne Zwischenräume in die dazu bestimmten Ionrnale ein¬
zutragen.

(Einnahme- und Ausgabe-Journal nach anliegendemMuster.)
Die Nummer des Journals ist der Quittung stets beizufügen.
Die Journale sind auf jeder Seite zu addiren, der Uebertrag zu bewirkenund täglicher

Abschluß und Vergleichmit dem Kassenbestande vorzunehmen.
Der Tages-Abschlußist in dem TageSabschlußbuche nach anliegendemMuster einzutragen.

s- 6.

Außer dem Einnahme- nnd Ausgabe-Journal sind Manuale für die einzelnen Specialtasstn
beziehungsweise die einzelnenAnstalten, für welche besondere Rechnungengelegt werden, nach dem
anliegenden Muster nach den Titeln und Positionen der betreffendenEtats anzulegen. Die sammt- H»,
lichen Einnahmen und Ausgaben sind täglich aus den Journalen in diese Manuale zu übertragen, "
welche beim Finalabschlusse die Rechnungendarstellen.

Geldeinnahmen, deren Bestimmnng noch nicht bekannt ist, oder die Vcrwaltungs-Zweige
nicht betrifft, über welche Manuale angeordnet sind, unterliegen der Eintragung in eiu Depositen-
Journal nach anliegendemMuster, Vorschußzahlungender Eintragung in das Vorschußconto eben¬
falls nach anliegendemMuster.

8- 7.

Ueber die durch die Post ankommendenund abgeheuden Geldsendungen hat der Rendont
ein Postbuch nach dem anliegendenFormulare zu führen.

8- 8.

Sämmtliche Eintragungen in die Kassenbücher sind in Worten dem Gegenstandenach und
der Summe nach iu Zahlen deutlich zu bewirken.

UnrichtigeEintragungen dürfen weder durch Rasuren, noch ans fonstige Weise gänzlich weg¬
geschafft werden, unterliegen vielmehr durch Durchstreichungund Hinzuschreibenin der Weise der
Berichtigung, daß da« fehlerhaft Eingetragenenoch lesbar bleibt und das Richtige deutlichdarüber
oder daneben geschrieben wird.

§. 9.

Die Kassenbücher sind im Kasscnlokale zu bewahre» und außerhalb der Aureaustundenunter
besonderem Verschlußzu halten.
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Kassenbücherund sonstige Schriftstücketonnen nur nach lOjähriger Aufbewahrung auf
schriftliche Genehmigungdes Landtags-Marschalls vernichtetwerden.

8- 10.
Für den Fall, daß iu dein Hanse des Kasseulotals oder in dessen Nähe Feuer entstehen

sollte, hat der Nendant sich sofort in: Kassenlokale einznfinden,um bei Rettung der Kassenbestände,
Bücher nnd Acten behülstich zu sein,

8- 11.
Ueber die Kassenführung während eines jeden Kalenderjahres hat der Nendant in dem

Apriltermine der regelmäßigenKassen-Revisiondes folgendenJahres einen Final-Abschluß zu macheu
und bis zum 1. Juli nach dein anliegendenMuster für Form und innere Ordnung Iahresrcch-
nungen zu stellen.

8- 12.
Sämmtliche Einnahme- uud Ausgabe-Positionenmüssendurch specielle oder generelle An¬

weisungendes Landtags-Marschalls oder seines Beauftragten, die Ausgabepositionenüberdies durch
Quittungen der Empfänger belegt uud justificirt werden (8- 2 oben).

§. 13.
Die Journale (8- 5) sind bis zu dem Finalabschlnsse(ß. 11) fortzuführen und alsdann

abzuschließen.
Der bei diesem Abschlüsse sich ergebende Bestand ist in das Journal für das neue laufende

Kalenderjahr zu übertragen.

Kllsscn-Aufsicht.

8- 14.
Der LandtagsMarschall resp, sein Beauftragter führt die unmittelbare Aufficht über die

Kassen- und Nechnungsführnng des Nendanteu und läßt zn diesem Zwecke eine Kassen Controle
führen, in welche alle Einnahme- und Ausgabe-Anweisuugeuchronologisch eingetragen werden (8- 5)
und wobei sie die Nummer dieser Controle erhalten.

8- 15.

Allmonatlichrevidirt der Landtags-Marschall die Kasse uach dem von dem Rendantcn zu
übergebendenKassen-Eftracte in der Weise, daß die Uebereinstimmungdes Kassenbestandes mit der
Angabe des Extractes und den vorgelegten Abschlüssen des Einnahme- und Ausgabe-Journals
constatirt und eine Vergleichung der Kassen-Eontrolemit deu Journalen und Manualen vor¬
genommenwird.

Das Ergebniß wird iu Protocollforinuuter dem überreichtenKassen-Ertractevermerkt.
Mindestens einmal im Jahre ist eine unvorhergesehene Revision der Kasse vorzunehmen,

wobei in gleicher Weise zn verfahren und ein Prototall aufznuehmenist.

8- 16-
Selbststänbige Eorrcsvondcnzenmit den Behörden hat der Nendant zu vermeidenuud der

Regel nach alle eingehenden Sachen, sofern sie nicht lediglich eine Quittung über Zahlungen
betreffen, zur Vorlage bei der Verwaltung zn bringen.
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Die nothwendigen Correspondenzender Kasse als solcher gehen durch das Journal der
Central-Verwaltung und die betreffendenActen-Piecen in die Registratur der Centralbehördeüber
Kassensachen.

8- 1?.
Soweit der Rendant durch die ihm speziell obliegenden Kassengeschäfte nicht hinlänglich

beschäftigt ist, hat derselbe sich nach näherer Anweisungan den Secretariatsgeschäftenzu betheiligen.

§. 18.

In Beziehung auf solche zur Kenntniß des Rendanten, gekommene dienstliche Angelegen¬
heiten, welche Geheimhaltung erfordern, hat derselbe strenge Amtsverschwiegenheit zu beobachten.

§. 19.

GewerblicheNebenbeschäftigungen sind dem Rendanten ebenso wie die Uebernahme eines
ebenamtes ohne Genehmigungdes LandtagsMarschalls untersagt.

ß. 20.

Der Rendant darf sich ohne Urlaub uicht aus seinem Dienstorte über Nacht entfernen.

»«»
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Muster t».

Ginnaßme» Journal.

Lfd.
No.

No.
der
Con-

ltrole.

Tag
der

Zahlung.

Namen

des Einzahler,

Gegenstand

der Einnahme.
Betrag.

T«i. «»r. Pf.

Ve»iksl<!ingf».
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Mufttt tb.

Ausgabe-Journal.

?lo.

No.
der

trole.

Tag
der

Ausgabe.

Namen

des Empfängers.

Gegenstand

der Ausgabe.
Betrag.

Thll, «ar, Pf,

VcnttlKungcn.
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Muster 2.

Hages -Kassen -Abschlich -Much.

Tag. Einnahme.

Mr, Tgi, Pf.

Ausgabe.

Tl,lr. T»r, M

Tag. Einnahme.

lUi, Toi.

»e.

Sgr. Pf.
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Muster 2 Einnahme-
So ll Einnllh m e

7.

Benennung

nach dem
Etat

1.

Zugang.

2.

Abgang.

3.

bleibt
effectlveS

Soll.
4.

Datumder Anweisung.
Betrag.

6.

der

Einnahme.

8.

Thlr. Sl,. Pf, Thli. T„ Pf. lhlr. Tu, Pf, Thlr «!!- Pf Ihlr, !«>i!.Pf,

— — — 89? 6 ^ — — — 89? 6 'l 1

2

1

Le8t,a,nä ex 1873.

— — — 20 — — — — — 20 — —
Nnnglimereste ex 1873.
^. N. Liu.8envon 500 ^iü. a
4> vom 1/12. 72—1/12.73.

1120 — — 2/3.74
4/4.74

270
1100 -

Niunanmeu vro 1874.
I°itei I. O^villl^iusen.

Vneleute lis. N. 2u ^l. Lin-
»eil von 2000 ^n!r. » 5»/°

vom 1/3. 73—1/3. 74
U. 8. ^.

1120 250 1370 ßumma ^itel I.

'litel II. Veitri^e cier
<3emeinäeu

M 8. >v.

805

anua l.
Is

im
Einzeln

9.

t-Einnahme
Nest gegen

en.
im

Ganzen.

10.

Colonne
4.

11.

Bewertungen.

12.
Thlr. S,> Pf Thlr. Sg Pf Ihlr. Sg Pf

— ' — 897 c 4 —

— 20 — — —

100
U. 8. V?.

>

1300 70

5>i
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Musier 4. Ausgabe

Soll-Ausgabe

nach dem
Ltat.

1.

Thlr. Pf.

Zugang.

2.

Thlr,

7400

74N0

Pf

Abgang.

8.

Thlr, Sg Pf.

1200

bleibt
effectivcö

Soll.
4.

Thlr, Pf.

tt ßz

Betrag.

6.
2^

Thlr.

2/1.74 6200

6200

S<! 1-s,

Veueunllug
der

Ausgabe.

^,U«^s>,dc!-Ii<28t6LX 1878.
vaoat.

^U8^l!,l>«nc!«8 Ilnis«ncloll
.Illl^re«.

^it. I. 6LlnUtm-.
llmn Dn-Lotni' ^!. ^s.

6e^lllt ^,r. .Iluiulii- .
äL«gl. ^>r. I'ol»rullr .
än^l. ^>r. Nur/, . .
u. 8. ^v. bi8 Ds/,?m!>c>!'

lloiu lu^iootor ?^. ^.
6e1ialt, ^>r. .Illiinllr .
<lL8^l. pr. l?e1iriilir .
u. 8. 8. >vie vor.

8ll. 'I'itol I ......

lite! II. ?ür ttpLininl?.
II. 8. ^v.

30?

Manual.<-5

Ist-Ausgabe

lM
Einzelnen

9.

Thlr. Eg. P,.

100
100
100
100

70
70
70

,m
Ganzen.

10.

Thlr. Gg. Pf

6200

1200

840

Rest gegeu
Coloime

4.

11.

Thlr. Sg, Pf.

Bemerkungen.

12.

39'
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Mustee z».

Zepositen.
1. Einnahme.

Lfd.
Nro.

Datum.

M»n»t. Tag,

Namen

der Zahlende».
Gegenstand. Betrag.

Thlr. S«i. Pf.

No.
der

Aus¬
gabe.

VemttKmisscn.

!

II. Ausgabe.

Lfd.

Nro.
Datum.

M°»»t 3»«

Namen

der Empfänger.
Gegenstand. Betrag.

TW. Sgr. Pf,

No.
der

Ein¬
nahme

Vmmllunl!!'».
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Muster Kd.

o r s ch u ß' O o tt t o.
I. Ausgabe.

Lft>.

No.
Datu m.

Monat T»ll

Namen

der Empfänger.
Gegenstand. Betrag.

Thlr. G»l. Pf.

No.
der

Ein¬
nahme!

AmmllMMU.

II. Ginnahme.

Lfd.

No.
Datn m.

Monat Tag

Name»

der Zahlenden.
Gegenstand. Betrag.

Thlr Sai. P>.

No.
der

Aus¬
gabe.

!xmtt!u,„gr».
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Muft«r 6».

Mst-Eingangs Much.

Lfd.

No.
Datum.

Angekommener

Gegenstand

Deklarirter

Werth

Bezeichnung
des

Einsenders.

Ort,

woher.

Unterschriftdes Postbeamte»

als Bescheinigung der Nichtigkeit.
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Muster «!i.

Fost-Abgangs-Zuch.
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Datum.

2.

Gegen st and

und

Signatur.

^18

Betrag
der Posteiuzahlnug
oder des detlcnirten

Werths oder bei
rekommandirten
Gegenständen
die Angabc

„i'LLniniiiknäirt"

Thlr. <2<>r. Pf,

Gewicht
der

Gegenstände
mit

deklarirtcm
Werth.

Pfd. V»tl,

Ouittuug des Annahme-Beamten
unter Angabeder Stückzahl an
Postanweisungen,Briefen und
Paketen,sowie des Gesammt-

Werthbetrags.
Die Begleitbriefezu Paketen

werden bei der Quittungsleistmig
ebenfallsmitgezählt.

»Bemerkn »gen.

!

,,!

!

Bemerkung.
Postquittnngsbiichcrnach diesem Muster werden von den KaiserlichenPostbehördenge

liefert und foliirt. Die R'ubriken1—5 sind vom Absender, die Colonnen6—? von dein an
nehmendenPostbeamieucmözusnllen,die Anfrechnnngder Nlibrit 5 besorgtebenfallsder annehmende
Postbeamte.

40
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Muster?.

1.

Lfd.
No.

2.

Etats-Soll.

Tl,li, Sg. Pf,

3.
Gegen den Etat.

Mehr.
Thlr, Sg. Pf,

Weniger.
Thlr. 2g. Pf.

Wirtliches
Soll.

Tl,li. Tg. Pf.

5.

Gegenstandder

815

Ist-
«.

Im Einzelnen.
. TUi. «a. P!,

Im Ganzen.
THK. Sg. Pf,

Reste gegen
das So«.

TUr. «5g, ._P_f.

Vemertungcu.

4«'
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